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— Amtliche Bekanntmachungen —

Satzung der Stadt Angermünde über die Umlegung der an die Wasser- und Bodenverbände 
„Welse“, „Finowfließ“ und „Uckerseen“ zu zahlenden Verbandsbeiträge sowie der bei der 

Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten

Aufgrund des § 3 Abs. 1 bis 5 i. V. mit § 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07, [Nr. 19]) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14 [Nr. 32]), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG) vom 02. März 2012 (GVBI. I/12) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 04. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) und des § 2 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8]), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde in ihrer Sitzung 
am 27.10.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Die Stadt Angermünde ist aufgrund § 2 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über 
die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände (GUVG) vom 13. März 1995 
(GVBl. I/95, [Nr. 03]), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, (Nr. 28]) für alle Grundstücke ihres Gemein-
degebietes, die im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes  
„Welse“ liegen, gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverban-
des „Welse“. Ausgenommen hiervon sind die Grundstücke des Bundes, des 
Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Für diese ist die jeweilige 
Gebietskörperschaft selbst Verbandsmitglied. Die Stadt Angermünde ist auf-
grund § 2 Abs.1 Ziffer 2 GUVG für alle Grundstücke ihres Gemeindegebietes, 
die in den Verbandsgebieten der Wasser- und Bodenverbände „Finowfließ“ 
und „Uckerseen“ liegen, gesetzliches Pflichtmitglied der Wasser- und Bo-
denverbände „Finowfließ“ und „Uckerseen“. Ausgenommen hiervon sind 
die Grundstücke des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörper-
schaften. Für diese ist die jeweilige Gebietskörperschaft selbst Verbandsmit-
glied. Im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ liegen 
alle Flächen des Gemeindegebietes, die nicht in den Verbandsgebieten der 
Wasser- und Bodenverbände „Finowfließ“ und „Uckerseen“ liegen. In den 
Verbandsgebieten der Wasser- und Bodenverbände „Finowfließ“ und „Ucker-
seen“ liegen die Flächen des Kalenderjahres 2021 gemäß der Anlage 2.

§ 2
Abgabetatbestand

(1)  Die Stadt Angermünde legt die von ihr an die Wasser- und Bodenver-
bände „Welse“, „Finowfließ“ und „Uckerseen“ für die Grundstücke, die 
nicht im Gemeindeeigentum stehen, zu zahlenden Verbandsbeiträge so-
wie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwal-
tungskosten auf die Grundstückseigentümer um. Die Verwaltungskosten 
sind zu kalkulieren und dürfen 15 v. H. des umlagefähigen Beitrags nicht 
übersteigen. 

(2)  Die Umlage entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu er-
heben ist.

§ 3
Umlageschuldner

(1)  Umlageschuldner ist derjenige, der bei Entstehen der Umlage (§ 2 Abs. 
2) Grundstückseigentümer ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(2)  Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als Gesamt-
schuldner. 

§ 4
Abgabemaßstab

Maßstab für die Umlage ist die vom jeweiligen Verband erfasste und veran-
lagte Grundstücksfläche in Quadratmetern und nach Vorteilstyp 1, 2 oder 3 
im Zeitpunkt des Entstehens der Umlage.

§ 5
Abgabesatz

(1) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitragssatzes des Kalenderjah-
res 2021 für Grundstücke des Gebietes der Stadt Angermünde, die vom 
Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ erfasst 
sind beträgt für die Mitgliedschaft nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 VS:

1  Siedlungs- und Verkehrsflächen  0,002155 €/m²
2  Landwirtschaft 0,001077 €/m²
3  Wald  0,000539 €/m²

 Sowie für Flächen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 VS:

1  Siedlungs- und Verkehrsflächen  0,002155 €/m²
2  Landwirtschaft 0,001077 €/m²
3  Wald  0,000539 €/m²

 Der Verwaltungsanteil beträgt 0,000104 €/ m², jedoch nicht mehr als 
15 % des Betrages. 

(2) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitragssatzes des Kalender-
jahres 2021 für Grundstücke des Gebietes der Stadt Angermünde, die 
vom Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 
erfasst sind, beträgt 

1  Siedlungs- und Verkehrsflächen  0,002061 €/m²
2  Landwirtschaft 0,001031 €/m²
3  Wald  0,000515 €/m²

 Der Verwaltungsanteil beträgt 0,000104 €/ m², jedoch nicht mehr als 
15 % des Betrages. 

(3) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitragssatzes des Kalender- 
jahres 2021 für Grundstücke des Gebietes der Stadt Angermünde, die 
vom Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Uckerseen“ 
erfasst sind, beträgt 

1  Siedlungs- und Verkehrsflächen  0,001962 €/m²
2  Landwirtschaft 0,000981 €/m²
3  Wald  0,000490 €/m²

 Der Verwaltungsanteil beträgt 0,000104 €/ m², jedoch nicht mehr als 
15 % des Betrages.  
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§ 6
Fälligkeit der Abgabe

Die Umlage ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheides zu entrichten. Sie kann zusammen mit der Grundsteuer erhoben 
werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft und tritt zum 
31.12.2021 außer Kraft. 

Angermünde, den 06.12.2021

Bewer
Bürgermeister (Siegel)       
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— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Die Anlage zur Satzung der Stadt Angermünde über die Umlegung der an die Wasser- und Bodenverbände „Welse“, „Finowfließ“ und „Uckerseen“ zu 
zahlenden Verbandsbeiträge sowie der bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten finden Sie auf der Internetseite der 
Stadt Angermünde unter folgender Adresse: https://www.angermuende.de/buergerservice/ortsrecht-angermuende/
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— Amtliche Mitteilungen —

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023  
in den Grundschulen der Stadt Angermünde

Auf der Grundlage des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgen gegen-
wärtig die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023.

Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum 30. September das sechste 
Lebensjahr vollendet haben, am 01. August desselben Kalenderjahres.

Kinder, die in der Zeit vom 01.10. bis 31.12. das sechste Lebensjahr vollen-
den, werden auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule 
aufgenommen. In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenom-
men werden, die nach dem 31.12., jedoch vor dem 01.08. des folgenden 
Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden.

Auch in diesem Jahr wurden die betroffenen Eltern wieder direkt von der 
jeweils zuständigen Grundschule angeschrieben. 

Zur Schulanmeldung müssen folgende Nachweise vorliegen:

1.  Geburtsurkunde des Kindes
2.  Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung oder eine Kopie 

des Betreuungsvertrages bei Besuch einer Kindertagesstätte außerhalb 
des Landes Brandenburg

3.  Gegebenenfalls eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförder-
kurs

4.  Gegebenenfalls eine Teilnahmebestätigung an einer sprachtherapeuti-
schen Behandlung

Eltern, die bisher nicht zur Schulanmeldung aufgefordert wurden, melden 
sich bitte eigenständig bei der zuständigen Grundschule oder im Fachamt 
Bildung, Kultur, Soziales bei der Stadtverwaltung Angermünde (Zimmer 2.17, 
Frau Kirsten, Tel: 03331/ 260065).

Türpe 
FBL Finanzverwaltung

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes für die Stadt Angermünde: Der Bürgermeister

Impressum: Herausgeber:  Stadt Angermünde, Der Bürgermeister  Anschrift:  Markt 24, 16278 Angermünde
   Telefon:  (0 33 31) 26 00-0

— Ende der amtlichen Mitteilungen —


